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RS UVS Kärnten 1998/07/20 KUVS-
1641-1643/7/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1998

Rechtssatz

Ist im Verfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat nicht erweislich, daß der Beschuldigte den Verkehrsunfall

weder akustisch, noch optisch, noch durch irgendwelche Erschütterungen im Wageninneren wahrnehmen konnte, so

ist er verwaltungsstrafrechtlich exkulpiert. (Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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